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Die internationale Arbeitsorganisation (ilo) in einer entwicklungsför-
derlichen global governance-Architektur

entwicklungspolitik im spannungsfeld von Arbeit und kapital

kritik an der entwicklungspolitik und ihren Akteuren hat derzeit 
hochkonjunktur. insbesondere die Praxis der entwicklungspolitik ist 
seit einigen Jahren unter massiven Druck geraten: einerseits wird 
von einer größer werdenden Zahl vornehmlich afrikanischer Aktivis-
ten ein ende jeglicher entwicklungspolitik gefordert (zum beispiel 
easterly 2006; Moyo 2010; shikwati und bozic 2007). Zum anderen 
weisen besonders zivilgesellschaftliche gruppen auf die fortdauernde 
absolute Armut in vielen wirtschaftlich peripheren ländern hin und 
verlangen die gängige Politik bi- und multilateraler entwicklungszu-
sammenarbeit durch entwicklungsförderliche globalstrukturen, durch 
eine fundamentale reform der global governance-Architektur zu er-
gänzen. beiden strömungen ist die überzeugung gemein, dass die 
bisherige „ökonomische orthodoxie” (landes 2009, vi) der weltge-
sundheitsorganisation (wto), der weltbank und des internationalen 
währungsfonds (iwf) ungeeignet ist, um die lebensbedingungen der 
ärmsten Menschen der erde nachhaltig zu verbessern. Dieser ver-
breiteten orthodoxie folgend, wird entwicklungspolitik primär als 
wirtschaftspolitik betrieben, die, ungeachtet des regionalen kontex-
tes, durch die (De-)regulierung von finanz- und gütermärkten welt-
weit wachstumsprozesse fördern will.

Dieser beitrag1 teilt hingegen die these, dass die notwendigkeit von 
entwicklungspolitik, also von internationalen Politiken, die sich mit 
der überlebenssicherung und der gewährleistung elementarer ver-
wirklichungschancen von Menschen in wirtschaftlich peripheren regi-
onen befassen, in der zentralen globalen konfliktlinie begründet ist, 



die das verhältnis von kapital und Arbeit darstellt (vgl. scherrer 
2000, 28). Dieser alte konflikt erhält für entwicklungskontexte eine 
besondere schärfe, da Arbeit in entwicklungsländern aus drei grün-
den eine besonders existentielle bedeutung zukommt (ghose et al. 
2008, 57-58): erstens bilden formell beschäftigte in den meisten 
entwicklungsländern nur einen kleinen teil der erwerbsbevölkerung. 
Die Mehrheit arbeitet als Alleinselbstständige oder unterbeschäftigte 
ohne Chance zur kapitalbildung in der informellen wirtschaft. Zwei-
tens gibt es dort ein Arbeitskräfteüberangebot, das zu massivem 
lohndruck auf alle beschäftigten führt. Drittens können es sich nur 
wenige Menschen überhaupt leisten, auch nur mittelfristig beschäfti-
gungslos zu sein. Da in den meisten entwicklungsländern keine sozi-
alen sicherungssysteme jenseits der familie existieren, ist jeder be-
sitzlose zu jeder Zeit zur Arbeit gezwungen, um zu überleben. Arbeit 
kommt bei der ermöglichung menschlicher entwicklung also eine 
schlüsselrolle zu.

Auf dieser grundlage wird in diesem beitrag die these vertreten, 
dass entwicklungspolitik in erster linie auf guten nationalen und in-
ternationalen Arbeitspolitiken fußen sollte. Aus der vielzahl der ent-
wicklungspolitischen Akteure, der diversen zivilgesellschaftlichen ins-
titutionen und der internationalen organisationen, die im rahmen 
der vereinten nationen (un) seitens der nationalstaaten die Aufgabe 
übertragen bekommen haben, sich für die nachhaltige reduzierung 
absoluter Armut einzusetzen, kommt bei der gestaltung internatio-
naler Arbeitspolitik der internationalen Arbeitsorganisation (ilo)2  
eine hervorragende rolle zu.

im folgenden wird zunächst die ilo als internationale organisation 
mit ihren politischen instrumenten und ihrer fundamentalen Pro-
grammatik in der Agenda für menschenwürdige Arbeit und globalen 
beschäftigung skizziert und in der gegenwärtigen global-gover-
nance-Architektur verortet. sodann wird sie als Akteur der entwick-
lungspolitik dargestellt, indem ihr entwicklungsverständnis und ihre 
entwicklungsstrategie als beschäftigungsstrategie analysiert werden. 
schließlich wird vorgeschlagen, künftig internationale Arbeitspolitik 
als adäquate form der entwicklungspolitik zu begreifen: Dazu wird 
der begriff der Arbeitspolitik neu definiert und das Mittel fokussierter 
sozialdialoge zur gestaltung von Arbeitspolitiken in entwicklungskon-
texten vorgeschlagen. Zudem bedarf es organisationsinterner refor-
men der ilo, um einen solchen Politikansatz tragfähig zu machen. 
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konkrete reformperspektiven der global-governance-Architektur 
hinsichtlich der Aufgaben der ilo schließen den beitrag ab, indem 
zur Durchsetzung internationaler Arbeitsnormen die etablierung 
eines internationalen Arbeitsgerichtshofs vorgeschlagen wird.

Die ilo und ihre Agenda für menschenwürdige Arbeit

Die ilo unterscheidet sich von anderen internationalen organisatio-
nen durch das einmalige strukturmerkmal der Dreigliedrigkeit (tri-
partismus) ihrer repräsentativorgane. während andere organisati-
onsgremien ausschließlich durch Delegierte der Mitgliedsregierungen 
gebildet werden, schließen die organe der ilo auch vertreter der  
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände mit ein. Die verteilung ist 
jedoch nicht paritätisch, sonder folgt dem Proporz 2:1:1. Auf je einen 
vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände entfallen zwei 
Mandate für regierungsvertreter.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

Die internationale Arbeitsorganisation wurde 1919 als ständige ein-
richtung des damaligen völkerbundes gegründet. unter dem ein-
druck des ersten weltkrieges waren die vertreter der gründungs-
staaten der überzeugung, dass die bewahrung des weltfriedens nur 
durch die erlangung und bewahrung sozialer gerechtigkeit gelingen 
kann.3 in der Präambel der verfassung der internationalen Arbeitsor-
ganisation erklären sich die vertragschließenden daher „geleitet so-
wohl von den gefühlen der gerechtigkeit und Menschlichkeit wie 
auch von dem wunsche, einen dauernden weltfrieden zu sichern” 
(international labour office 2003, 7).

nach kriegsende wurde die ilo 1946 die erste sonderorganisation 
der neu gegründeten vereinten nationen (un) gemäß Art. 57 der 
un-Charta (Jetzlsperger 2000, 270). bis 1970 verdoppelte sich die 
Zahl der Mitgliedsländer. seitdem bilden die schwellen- und entwick-
lungsländer die Mehrzahl der Mitgliedsstaaten. Mit der entkoloniali-
sierung der 1950er- und 1960er-Jahre gewann neben der erarbeitung 
und Proklamation von normen, die technische hilfe an bedeutung. 
Der generaldirektor Michel hansenne lenkte den fokus der ilo von 
1989 bis 1999 vor allem auf fragen sozialer gerechtigkeit in der in-
ternationalen wirtschafts- und sozialpolitik. wohl die bedeutendste 
leistung seiner Amtszeit ist die verabschiedung der erklärung der 
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iAo über grundlegende Prinzipien und rechte bei der Arbeit und ihre 
folgemaßnahmen. in der 1998 verabschiedeten erklärung werden 
auch den Mitgliedsstaaten der ilo, die nicht alle übereinkommen ra-
tifiziert haben, umfassende berichtspflichten auferlegt. Diese ergän-
zung zu den bis dahin geltenden rechenschaftspflichten wurde durch 
politische vorarbeiten möglich, die bereits 1995 auf dem weltgipfel 
für soziale entwicklung in kopenhagen begannen. Dort wurde in 
einem Aktionsplan auf die grundrechte der Arbeitnehmer bezug ge-
nommen. gestärkt wurde das Mandat der ilo weiter durch die Minis-
terkonferenz der welthandelsorganisation (wto) 1996 in singapur. 
spätestens seitdem ist die ilo als zuständige instanz für die festle-
gung von Arbeitsnormen und auch der gewährleistung ihrer Durch-
führung im kanon der un-organisationen anerkannt.

Mit der erklärung von 1998 wurden alle Mitgliedsländer der ilo ver-
pflichtet „die grundsätze betreffend die grundlegenden rechte, die 
gegenstand dieser übereinkommen sind, in gutem glauben und 
gemäß der verfassung einzuhalten, zu fördern” (international labour 
organization 1998, 7) und jährliche berichte zu den vier grundlegen-
den rechten zu ermöglichen. Diese sind die vereinigungsfreiheit und 
die effektive Anerkennung des rechts zu kollektivverhandlungen, die 
beseitigung aller formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit, die effek-
tive Abschaffung der kinderarbeit sowie die beseitigung der Diskrimi-
nierung in beschäftigung und beruf.

im Jahr 1999 wurde Juan somavia erster generaldirektor der nicht 
aus einem „klassischen industrieland” (senghaas-knobloch 2008, 
193) stammt. er legte noch im selben Jahr mit der Agenda für men-
schenwürdige Arbeit (siehe unten) eine Programmatik vor, welche  
die Aktivitäten der ilo bis zum Jahr 2015 bestimmen soll. somavia 
betont besonders die Aufgabe der ilo zur bekämpfung weltweiter 
Armut und der erreichung der un-Millenniumsziele.

Die politisch-strategischen Instrumente der ILO

Die ilo ist keine sanktionsmächtige institution. im wesentlichen be-
ruhen ihre Aktivitäten auf den drei tätigkeitssäulen normensetzung 
und implementation, technische hilfe und Zusammenarbeit und for-
schung und Aufklärung (senghaas-knobloch et al. 2003, 188). 
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normensetzung und implementation
Der kern der tätigkeit der ilo besteht in der kontinuierlichen nor-
mensetzung für die Arbeitswelt und damit der schaffung eines inter-
national labour Codes (vgl. köhler 1991, 341) als „grund- und 
schutzrechtesammlung” (international labour office 2005, 41). bei 
der formulierung von internationalen vereinbarungen für Arbeits-
standards sind verschiedene typen zu unterscheiden. Artikel 19 der 
ilo-verfassung nennt internationale übereinkommen (conventions) 
und empfehlungen (recommendations). Dazu kommen resolutionen 
und Deklarationen als schwächere formen der standardsetzung.
sowohl übereinkommen, als auch empfehlungen müssen mit einer 
Zweidrittelmehrheit von der jährlich tagenden internationalen Ar-
beitskonferenz (iAk) angenommen werden. nach der ratifizierung 
durch die landesregierungen haben übereinkommen den status ver-
bindlichen völkerrechts.4 empfehlungen hingegen stellen nur einen 
internationalen konsens darüber dar, „was arbeitsrechtlich normiert 
werden sollte, das heißt [sie betreffen] in der regel die bereiche, bei 
denen die notwendigkeit einer regelung zwar allgemeinen bejaht 
wird, man sich aber nicht festlegen will oder kann” (körner-Dam-
mann 1991, 39). bis heute (stand 2012) wurden 189 übereinkom-
men und 201 empfehlungen verabschiedet.

eine standardsetzende funktion haben auch resolutionen und Dekla-
rationen, die von der iAk und den verschiedenen Ausschüssen ver-
abschiedet werden. bis zum Jahr 2011 hatte die iAk über 1.300  
resolutionen beschlossen. Anders als in den übereinkommen und 
empfehlungen behandeln resolutionen und Deklarationen nicht ein-
zelne bereiche der Arbeits- und sozialpolitik, sondern geben umfas-
sende verhaltensgrundsätze für unternehmen und regierungen.  
oftmals sind diese Dokumente vorreiter für die Annahme späterer 
verbindlicherer Arbeitsnormen.

Die Möglichkeiten der ilo zur regeldurchsetzung sind sowohl institu-
tionell, vor allem aber politisch stark begrenzt. grob können drei 
typen der normendurchsetzung unterschieden werden, die in der 
Praxis miteinander verbunden und häufig parallel Anwendung finden 
(hartlapp 2005, 3): Die erfüllung von regelbefolgung durch erzwin-
gung (enforcement), Management (management) und überzeugung 
(persuasion). Die korrespondierenden wege der Durchsetzung sind 
die verfahren der klage-, beschwerde- und berichtsverfahren.
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eine implementationskontrolle erster ebene bildet das in Artikel 22 
und 23 der verfassung beschriebene regelmäßige berichtsverfahren. 
Diese verpflichten alle Mitgliedstaaten zu jährlichen berichten über 
„Maßnahmen zur Durchführung der übereinkommen”. form, struktur 
und inhalt werden durch den sachverständigenausschuss für die 
Durchführung der übereinkommen und empfehlungen festgelegt. 
Der sachverständigenausschuss ist jedoch kein politisches, sondern 
ein rein technisches gremium, das in erster linie die mehr als 1.500 
jährlichen berichte und mehrere hundert einzelfälle auswertet und 
kompiliert (wisskirchen 2005, 271, 276).

ein stärkerer typ der normenkontrolle sind die beschwerdeverfahren. 
verfassungsartikel 24 und 25 erlauben den Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbänden beschwerde beim internationalen Arbeitsamt (iAA) 
einzulegen, wenn Mitgliedsstaaten den verpflichtungen der ratifizier-
ten übereinkommen nicht nachkommen. äußert sich eine regierung 
nach vorlage der beschwerde durch den verwaltungsrat nicht, kann 
die beschwerde veröffentlicht werden. bei schwerwiegenden verstö-
ßen kann der verwaltungsrat auch einen untersuchungsausschuss 
einsetzen. im gesamten beschwerdeprozess sind alle Partner des tri-
partismus vetoberechtigt. ein konsens über den regelverstoß ist 
somit notwendige bedingung um etwaige regelverstöße im beschwer-
deverfahren zu verfolgen.

Das formal stärkste instrument ist das klageverfahren nach Artikel 
26-29 und 31-34 der ilo-verfassung. Jedes Mitglied kann dieses 
verfahren gegen ein anderes Mitglied bei regelverstößen einleiten, 
wenn beide staaten das entsprechende übereinkommen ratifiziert 
haben. Auch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberdelegierte der iAk kön-
nen ein solches verfahren beim iAA beantragen. Der verwaltungsrat 
kann auch selbst initiativ werden. er setzt einen unabhängigen, aus 
drei Personen bestehenden untersuchungsausschuss ein. Dieser ent-
scheidet, nach einem reaktionsbericht der angeklagten regierung, 
ob der fall dem internationalen gerichtshof übermittelt werden soll.5

 
Die implementationsmechanismen der ilo stehen aufgrund des kon-
sensprinzips und fehlender sanktionsmöglichkeiten immer wieder in 
der kritik. besonders bei der einführung und umsetzung des über-
einkommens nr. 182 zum verbot und unverzüglichen Maßnahmen zur 
beseitigung der schlimmsten formen der kinderarbeit zeigte sich, 
dass nicht nur die verfahren zur formulierung von normen den weit-
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reichendsten sozialschutz nicht befördern (liebel 2007, 108–110). 
Auch die vorhandenen sanktionsinstrumente sind nicht bei allen nor-
men einer erfolgreichen implementierung dienlich. erst der Anreiz, 
an Programmen der ilo zur technischen kooperation teilzunehmen, 
brachte eine hohe ratifizierungsquote des übereinkommens nr. 182. 
sanktionsversuche laufen bei der bekämpfung der schlimmsten for-
men der kinderarbeit häufig ins leere. technische hilfe und koopera-
tion (also befähigung oder capacity building; liese 2005, 70-71) sind 
zwar nicht formaljuristisch, jedoch faktisch-praktische implementati-
onsmittel, die eine Zielerreichung bisweilen effektiver befördern kön-
nen als klageverfahren (Mielke 2009, 176).

technische hilfe und Zusammenarbeit
Damit ist bereits ein zweites tätigkeitsfeld der ilo angesprochen: 
Die unterstützung der umsetzung von Arbeits- und sozialstandards 
durch technische hilfe und kooperation. ursächlich für dieses tätig-
keitsfeld ist die überzeugung, dass „ratifikation und Anwendung der 
kernarbeitsnormen in vielen ländern nicht am guten willen der re-
gierungen und der sozialpartner scheitern. entscheidend sind häufig 
die tatsächlichen Probleme – ökonomische, institutionelle oder auch 
kulturelle – deren überwindung oft mühsam und langwierig ist” (in-
ternational labour organization 2009c). instrumente der technischen 
hilfe und kooperation zielen also immer auf die nationalstaatliche 
ebene und versuchen die normendurchsetzung durch finanzielle un-
terstützung und wissenstransfers voranzutreiben.

Jährlich werden etwa 130 Millionen us-Dollar in rund 1.000 koopera-
tionsprojekten in über achtzig ländern aufgewandt (international la-
bour organization 2009b). Damit verwendet die ilo über die hälfte 
ihres budgets für Projekte der technischen hilfe. Diese teilt sich auf 
in die vier haupttätigkeitsfelder Arbeitsgesetzgebung, Arbeitsverwal-
tung und schlichtung bei Arbeitskonflikten, unterstützung und kapa-
zitätserweiterung der institutionen der Arbeitnehmervereinigungen 
und kollektivverhandlungen sowie bewusstseinsbildung für internati-
onale Arbeitsnormen.

forschung und Aufklärung
Der forschungs- und Dokumentationsauftrag der ilo ist in Artikel 10 
der ilo-verfassung grundgelegt: „Die Aufgaben des internationalen 
Arbeitsamtes umfassen die sammlung und weiterleitung von Mittei-
lungen über alle fragen, die für die internationale regelung der le-
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bens- und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer bedeutung haben.” 
im bericht des generaldirektors zur iAk wurde 1999 eine deutliche 
verstärkung dieser „wissensfunktion” der ilo stark gemacht (inter-
national labour organization 1999, 80-86). gefordert wurde eine 
vermehrte indienstnahme der forschungspolitik zur erreichung der 
organisationsziele.

Die forschungsaktivitäten werden in einer vielzahl von Publikationen 
dokumentiert. sie dienen der Aufklärung über aktuelle sozialpolitische 
und makroökonomische entwicklungen. Zudem gehen aus den for-
schungen des international institute for labor studies in genf infor-
mations- und trainingsprogramme für die Akteure vor ort hervor, die 
durch das international training Centre (itC) in turin betreut werden.

Die Agenda für menschenwürdige Arbeit
Mit seinem Antritt als neuer generalsekretär 1999 legte Juan soma-
via das Decent-work-konzept als neue Darstellung der ilo-Program-
matik vor. im Deutschen wird der titel des englischen originaltextes 
Decent work mit menschenwürdiger Arbeit wiedergegeben. Decent 
meint jedoch in erster linie die „konformität mit allgemein aner-
kannten standards der Moral und des Anstands” und wird umgangs-
sprachlich als anständig oder sittsam verwendet. Damit nimmt das 
englische original stärker bezug auf normative vorstellungen des 
guten. während die direkte übersetzung von Decent work also An-
ständige Arbeit lauten müsste, wird mit der im Deutschen gewählten 
übersetzung Menschenwürdige Arbeit bereits der bezugsrahmen 
einer normativen orientierung mittransportiert: die Menschenwürde 
als Maß avisierter Arbeits- und sozialstandards.

inhaltlich ruht die Decent-work-Agenda auf vier säulen. Die bereiche 
(1) Menschenrechte und Arbeit, (2) beschäftigung und einkommen, 
(3) stärkung des sozialschutzes und der sozialen sicherheit sowie 
(4) stärkung des sozialdialogs. sie bilden die Programmprioritäten 
der Agenda. Die erste säule formuliert den einsatz für die oben ge-
nannte 1998 beschlossene und für alle ilo-Mitgliedsländer verbindli-
che erklärung über grundlegende Prinzipien und rechte bei der Ar-
beit und ihre folgemaßnahmen. Die zweite säule nimmt bezug auf 
das 1966 beschlossene übereinkommen über die beschäftigungspoli-
tik (nr. 122) sowie die erklärung des weltgipfels für soziale entwick-
lung 1995. wirtschaftspolitik soll in den Mitgliedsstaaten primär als 
beschäftigungspolitik betrieben werden. konkret bedeutet dies die 

450



empfehlung einer tendenziell keynesianisch-nachfrageorientieren fis-
kalpolitik. regierungen müssen die makroökonomischen Politiken am 
beschäftigungszuwachs orientieren, die veränderungen der unter-
nehmensstrategien und Produktionssysteme im globalisierungspro-
zess begleiten sowie allen Menschen gleichberechtigt Zugang zu be-
schäftigung verschaffen. Auch in der dritten säule werden in erster 
linie die regierungen in die Pflicht genommen. Der staat hat gemäß 
der verfassungen der meisten Mitgliedsstaaten für die soziale sicher-
heit seiner bürgerinnen und bürger sorge zu tragen. Die Agenda für 
menschenwürdige Arbeit sieht in der fortschreitenden internationali-
sierung der wertschöpfung eine erosion verschiedener formen sozia-
ler sicherheit und fordert daher „mehr und besseren sozialschutz”. 
Zur sozialen sicherheit zählt die ilo medizinische grundversorgung 
für alle Menschen, Zahlungen von krankengeld, Arbeitslosengeld, Al-
tersrente, (Arbeits-)unfallversicherung, Mutterschaftsgeld sowie be-
rufsunfähigkeitsrente. während in Deutschland klassisch nur Arbeit-
geberverbände und gewerkschaften als sozialpartner gelten, bezieht 
die vierte säule der Agenda auch die regierungen in den sozialdialog 
mit ein. sozialer Dialog ist im Jargon der un-organisationen ein poli-
tisch weiter begriff, der „alle Arten von verhandlungen, beratungen 
oder den einfachen informationsaustausch zwischen oder unter ver-
tretern von regierungen, Arbeitgebern oder Arbeitnehmern bzgl. ge-
meinsamer Angelegenheiten betreffend der wirtschafts- und sozial-
politik” meint (Arrigo und Casale 2005, 238). Die forderung nach 
einer stärkung des sozialdialogs bildet den vornehmlichen eintritts-
punkt der Zivilgesellschaft, von ngos und kirchen in die Dialog- und 
beratungsprozesse der ilo.

Die Globale beschäftigungsagenda –  
eine entwicklungsstrategie

Die grundlegenden überlegungen, durch beschäftigung endogene 
wachstumsprozesse in autozentrierte entwicklung zu überführen, 
werden von der ilo in der globalen beschäftigungsagenda strate-
gisch entfaltet und in besonderer weise mit blick auf wirtschaftlich 
schwache länder formuliert.

Die globale beschäftigungsagenda wurde 2003 vom verwaltungsrat 
als verbindliche Maßgabe für die Politik der ilo angenommen und 
wirkt bis heute fort: so bietet zum beispiel der global Jobs Pact, das 
prominente reaktionspapier der iAk auf die finanzkrise aus dem 
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Jahr 2009, explizit die elemente der globalen beschäftigungsagenda 
als überwindungsinstrumente für die aus der finanzkrise hervorge-
gangenen beschäftigungskrise an (international institute for labour 
studies 2009, x). Die beschäftigungsagenda artikuliert die forderung 
nach verteilungsgerechter teilhabe aller Menschen am wirtschafts-
prozess. Dafür wird eine duale begründung angeführt: Zum einen 
sind die angeführten rechte aufgrund ihrer letztbegründung durch 
eine erkannte Moral für sich autonom. Zum anderen tragen Arbeit-
nehmerrechte zu effizienteren Arbeitsmärkten bei, indem sie dem 
menschlichen bedürfnis nach sicherheit und fairer behandlung ent-
sprechen und für die Arbeitenden folglich motivierend wirken (inter-
national labour organization 2003b, 2).

somit greifen die beschäftigungsagenda und die Agenda für men-
schenwürdige Arbeit inhaltlich ineinander und erklären einander. Dies 
wird deutlich in der betrachtung der sechs hauptbereiche der be-
schäftigungsagenda für grundsatzpolitische interventionen durch  
nationale regierungen (internationales Arbeitsamt 2006, 9):

1. wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Ausweitung von beschäf-
tigung

 umfasst unter anderem finanz-, handels- und investitionspolitik, 
verschiedene sektorpolitiken und Migrationspolitik.

2. kenntnisse und fertigkeiten, beschäftigungsfähigkeit und  
technologie

 beinhaltet die verbesserung der (berufs-)bildungspolitik und 
-systeme, die weiterentwicklung von fertigkeiten und fähigkeiten 
(skills) entsprechend den technologischen veränderungen und die 
erleichterung des Zugangs zu weiterbildungsmöglichkeiten.

3. unternehmensentwicklung
 schließt verbesserungen der wirtschaftspolitischen rahmenbedin-

gungen, die förderung von wertschöpfungsketten, der lokalen 
wirtschaftlichen entwicklung und der Arbeitsplatzbedingungen 
sowie informelle unternehmer ein.

4. Arbeitsmarktinstitutionen und -politik
 umfasst Maßnahmen zur regulierung der Arbeitsmärkte, Arbeits-

marktinstitutionen, passive und aktive Arbeitsmarktpolitik sowie 
beschäftigungsdienstleistungen.

5. gute regierungsführung, empowerment und institutionelle  
kapazitäten

 Zielt auf eine bessere repräsentation und interessenvertretung, 
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gewerkschaftliche beziehungsweise kollektive Aushandlungspro-
zesse und einen verbesserten sozialen Dialog.

6. soziale sicherung
beinhaltet die einführung und Ausweitung von sozialversiche-
rungen.

ernüchternd ist allerdings ein erstes Zwischenfazit der implementie-
rung der globalen beschäftigungsagenda: in den letzten Jahren hat 
sie keinen messbaren beitrag zur beschäftigungsentwicklung geleis-
tet. vielmehr ist ein bereits lang anhaltender und dauerhaft negati-
ver trend auf den Arbeitsmärkten festzustellen (international labour 
organization 2009a, 2). selbst in ländern mit nachhaltig hohem 
wachstum entstehen nicht hinreichend Arbeitsplätze um die beschäf-
tigungsquote merklich zu erhöhen. in globaler Perspektive sind die 
meisten der neu geschaffenen beschäftigungsverhältnisse wenig pro-
duktiv und schlecht bezahlt. Dadurch werden aber keinesfalls die in-
halte der beschäftigungsagenda im ganzen infrage gestellt. vielmehr 
stellt die ilo die frage nach einer angemessenen regionalen Priori-
sierung der verschiedenen Politikbereiche und stellt dies in das er-
messen nationaler beschäftigungsstrategien. Doch gerade die Adap-
tions- und kommunikationsleistung der globalen beschäftigungsagenda 
auf nationale kontexte hin bleibt oft aus – vor allem in entwicklungs-
ländern mit fragilen politischen strukturen.

Beschäftigungsförderung als inklusive Entwicklungsstrategie

in der globalen beschäftigungsagenda wird die förderung formeller 
beschäftigung zur dominanten entwicklungsstrategischen Program-
matik der ilo. bei der formulierung neuer entwicklungsstrategien 
hat sich zwar die erkenntnis durchgesetzt, dass es nicht die eine  
Allzwecklösung gibt, um entwicklungsdefizite zu überwinden (sen 
2003, 156). vielmehr bedarf es eines integrativen Ansatzes und sich 
gegenseitig unterstützende institutionen. Doch auch wenn diese 
einsicht mittlerweile gemeingut geworden ist, haben nahezu alle 
entwicklungsakteure ihren je eigenen schwerpunkt und ihren primä-
ren Zugang, um sich entwicklungsbedürfnissen zu nähern. Die ilo 
gab schon ende der 1960er-Jahre in ihren „weltbeschäftigungsmissi-
onen” den impuls zur Abkehr von den klassischen wachstumsfixier-
ten entwicklungsstrategien und speiste die Debatte mit forderungen 
nach „verteilungs-, armuts- und grundbedürfnisorientierten entwick-
lungen” (Mühlenberg 2004, 86). Auch vierzig Jahre später moniert 
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das iAA in gleicher weise die versäumnisse früherer strategien, 
wenn es analysiert, dass „die entwicklungsstrategien der vergan-
genheit oft kapital- statt arbeitsintensive investitionen gefördert 
haben, obwohl in den entwicklungsländern kapital knapp ist und  
Arbeitskräfte reichlich vorhanden sind” (internationales Arbeitsamt 
2003, 38).

im gegenwärtigen Diskurs um entwicklungsstrategien ist die forde-
rung nach einer steigerung der effektivität der eingesetzten ressour-
cen das dominierende Paradigma. sowohl in der Paris-Deklaration 
über die wirksamkeit der entwicklungszusammenarbeit aus dem Jahr 
2005, im Aktionsplan von Accra im Jahr 2008 als auch dem fourth 
high level forum on Aid effectiveness in busan im Jahr 2011 werden 
effektivität und effizienz des Mitteleinsatzes zu maßgeblichen indika-
toren erfolgreicher entwicklungsbemühungen gemacht (vgl. organi-
sation for economic Co-operation and Development 2008). Dem ge-
genüber verfolgt die ilo eine inklusive entwicklungsstrategie, der ein 
mehrdimensionaler effizienzbegriff zugrunde liegt (zum beispiel in-
ternational labour organization 2003a, 24). ignacy sachs erkennt in 
der strategie der ilo fünf effizienzarten: neben den klassischen  
formen, der allokativen, der innovativen und der keynesianischen  
effizienz (vollbeschäftigung) zudem eine soziale effizienz sowie ein 
Öko-effizienz (sachs 2004, 171). Diese effizienzarten helfen den be-
griff der inklusiven entwicklung deutlich besser zu konturieren als 
rein wachstumsfixierte effizienzparameter.

Beschäftigung als Transformator von endogenem Wirtschaftswachs-
tum in autozentrierte Entwicklung

Das kernanliegen der ilo, durch die förderung menschenwürdiger 
beschäftigung Armut zu reduzieren und damit entwicklungen voran-
zubringen, spielt weder in der entwicklungspolitik noch in den ent-
wicklungsstrategischen Diskursen eine hervorragende rolle. es  
besteht vielmehr eine strukturelle Missachtung des beschäftigungs-
faktors in nahezu allen Politiken, obwohl er der schlüsselfaktor für 
jede makroökonomische strategie sein sollte (international labour 
organization 2003a, 23). Diese einschätzung wird gestützt durch den 
bericht der hauptabteilung der vereinten nationen für wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten aus dem Jahr 2010. Demnach ist der 
internationale entwicklungsdiskurs bis heute von der herrschenden 
ökonomischen Meinung der 1980er-Jahre bestimmt, wirtschaftliches 
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wachstum habe beschäftigung zur folge hat, solange die Arbeits-
märkte möglichst flexibel sind (united nations 2009, 116).6 

gegen diese theorien modernisierungstheoretischer Provenienz wen-
det sich rizwanul islam und versucht, die auch von ihm konstatierte 
forschungslücke bei der Analyse des Zusammenhangs von wirt-
schaftswachstum, beschäftigung und entwicklungsfragen zu schließen 
(islam 2006, 33). Dazu konstruiert er einen „tugendkreis wirtschaftli-
chen wachstums”, der die positive Dynamik zwischen wachstum, be-
schäftigung und entwicklung aufzeigt:7 ist das wirtschaftswachstum 
in einer volkswirtschaft positiv, dann wurden in der vergangenen Peri-
ode mehr waren und Dienstleistungen erstellt als in der vorperiode. 
Dies ist in der regel mit einer Ausweitung der Produktionskapazitäten 
verbunden, da mehr güter hergestellt wurden. Zur Ausweitung der 
leistungserstellung sind Arbeitskräfte notwendig. Diese haben eine 
höhere Produktivität und können somit bei entsprechender tarifan-
gleichung ein höheres einkommen generieren. sowohl die bereits be-
schäftigten Arbeitnehmer, als auch die neu eingestellten können ihre 
einkommen vermehrt in bildungs- und gesundheitsmaßnahmen für 
sich und ihre kinder investieren. Damit steigern sie ihre eigenen fer-
tigkeiten und kapazitäten und verbessern sowohl ihre Produktivität, 
als auch die wahrscheinlichkeit, künftig einen Arbeitsplatz zu finden 
oder ein höheres einkommen zu erzielen. Diese Produktivitäts- und 
nachfragesteigerungen führen wiederum zu einem Anstieg des wirt-
schaftlichen wachstums.8 Der tugendkreis setzt sich fort.

es ist die entscheidende grundannahme der ilo, dass beschäftigung 
nicht nur eine residualgröße und folge ertragreicher geschäftsent-
wicklungen ist. sie weist jegliche form von „trickle-Down”-theorie 
zurück (international labour organization 2003a, 23). stattdessen 
hebt sie die wirtschaftspolitischen steuerungsmöglichkeiten einer ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik hervor. Dazu gehören zum beispiel auch 
struktur-, geld-, fiskal- und handelspolitik.

Das Ziel der ilo-strategie kann mit autozentrierter entwicklung 
bestmöglich ausgedrückt werden, auch wenn mit diesem begriff ge-
wisse „Altlasten” des entwicklungstheoretischen Diskurses verbunden 
sind, die sich bis heute durchziehen. Autozentrierte entwicklung 
meint keine, auch nur kurzzeitige, Abschottung eines landes oder 
einer region vom weltmarkt. so stellt ulrich Menzel, der mit Dieter 
senghaas den begriff maßgeblich mitgeprägt hat, bereits 1988 fest, 
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dass „grundsätzlich technologietransfer, Anwerbung ausländischer 
spezialisten, Ausbildung im Ausland, kapitaltransfer in form von An-
leihen oder Direktinvestitionen zur kompensation des eigenen Man-
gels nicht abzulehnen [sind]” (Menzel 1988, 580). entscheidend ist 
vielmehr die politische und soziale struktur der gast- beziehungs-
weise Zielländer. Autozentrierte entwicklung nimmt also die Aufga-
ben des nationalstaats ernst und macht nicht faktoren der globalen 
standortkonkurrenz zu Parametern des entwicklungspotenzials eines 
landes. Das Ziel der entwicklungsstrategie der ilo ist mit autozent-
rierter entwicklung zutreffend beschrieben, wenn damit gemeint ist, 
dass „die wechselseitige Dynamik zwischen wettbewerbsfähigkeit 
und Politik im sinne gesellschaftlicher konfliktlösung zu einer stabilen 
positiven rückkopplung führt” (hein 2001, 231). wirtschaftliches 
wachstum hängt für die ilo von einem investitionsfreundlichen 
klima in einer region ab. Dieses klima wird aber nicht durch Deregu-
lierung und kostenminimierung erreicht, sondern durch aktive Politi-
ken, die es allen gesellschaftlichen gruppen ermöglichen selbst wirt-
schaftlich tätig zu sein und ihre je eigene Produktivität zu erhöhen 
(vgl. international labour office 2005, 32).

Die ilo in der Global Governance-Architektur

im gegenwärtigen entwicklungsdiskurs dominiert die einsicht, dass es 
eines globalen Ansatzes der theoriebildung bedarf, der nicht allein auf 
die Defizite nationaler entwicklungspolitiken schaut, sondern „die 
wechselseitige beeinflussung und Durchdringung der länder und re-
gionen im kontext eines nunmehr einheitlichen weltmarktes” reflek-
tiert (brock 2001, 122). Zu dieser Diskussion um global governance 
leistet die ilo mit ihrer Programmatik einen bedeutenden beitrag.
Die rede von global governance drang mit dem bericht der Commis-
sion on global governance (Commission on global governance 1995) 
in das bewusstsein der politische globalisierungsdebatte. unter dem 
begriff global governance verstehen Messner und nuscheler die  
„gesamtheit der zahlreichen wege, auf denen individuen sowie öf-
fentliche und private institutionen ihre gemeinsamen Angelegenhei-
ten regeln”, also das „Zusammenwirken von staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren von der lokalen bis zur globalen ebene” (Messner 
und nuscheler 1996, 3–4). Mit bezug auf die ilo-Programmatik las-
sen sich fünf kernmerkmale der Messner-nuscheler-konzeption destil-
lieren (vgl. Messner und nuscheler 1996; nuscheler 2000; nuscheler 
2002; nuscheler 2009):
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1. ein erstes kennzeichen ist die „Akzeptanz geteilter souveränitä-
ten durch übertragung von handlungskompetenzen auf lokale, 
regionale und globale organisationen” (Messner und nuscheler 
1996, 4). in institutioneller hinsicht folgt die ilo durch die struk-
turen ihrer regionalbüros und (kontinentalen) regionalkonferen-
zen sowie der global verantwortlichen organisation in genf einer 
subsidiären struktur.

2. ein weiteres kennzeichen ist die verdichtung der internationalen 
Zusammenarbeit durch internationale regime mit verbindlichen 
kooperationsregeln. Diese regeln zielen mittel- bis langfristig auf 
eine verrechtlichung der internationalen kooperation ab. Die 
weltweite ratifizierung all ihrer übereinkommen ist das erklärte 
Ziel der ilo. implementationsmechanismen, die eine verbindliche 
kontrolle des internationalen Arbeitsrechtsregimes anstreben, 
sind, wenn auch nicht sanktionsmächtig9, vorhanden.

3. Das bewusstwerden gemeinsamer überlebensinteressen und die 
orientierung an einer Politik, die sich normativ an einem weltge-
meinwohl orientiert, können als drittes kennzeichen gelten. eine 
weltordnungspolitik, die nicht wenigstens deklaratorisch die ge-
meinwohlmehrung aller Menschen anstrebt, wird schnell ihre legi-
timatorische basis verlieren.

4. viertens, sehen global governance-theorien tendenziell eine Ab-
lösung der rolle des nationalstaates als „allmächtigen und allzu-
ständigen Problemlöser” (nuscheler 2002, 80), erkennen aber im 
demokratisch legitimierten rechtsstaat noch immer die entschei-
dende instanz der bürgerlichen interessenwahrnehmung (zum 
beispiel Deutscher bundestag 2002, 420) und den hauptakteur 
nationaler entwicklungsförderung. Die ilo setzt in ihrer entwick-
lungsstrategie auf die nationalstaaten als primäre legitime Ak-
teure politischen handelns.

5. Die einbindung der Zivilgesellschaft als korrektur- und beteili-
gungsinstanz in politischen entscheidungsprozessen stellt global 
governance vor die legitimierungsfrage. Zwar können nichtregie-
rungsorganisationen als teile der Zivilgesellschaft für transparen-
tere und öffentlichere verfahren sorgen (vgl. Meike 2008, 213), 
doch verfolgen sie in der regel nur Partikularinteressen. Die not-
wendigkeit, nichtstaatliche Akteursgruppen an der neuen weltord-
nungspolitik zu beteiligen, reagiert auf ein globales institutionelles 
steuerungsdefizit, das zugleich als ein doppeltes Demokratiedefi-
zit gekennzeichnet werden kann (ähnlich von braunmühl und von 
winterfeld 2003, 4). Zum einen gibt es in vielen internationalen 
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Politikbereichen keine handlungsfähigen institutionen, zum ande-
ren sind die bereits vorhandenen institutionen des internationa-
len regimes über mehrere ebenen nur mittelbar durch demokra-
tische souveräne legitimiert, da dessen vertreter nur qua Dele - 
gation in die entsprechende institution entsandt sind (zum bei-
spiel iwf, weltbank). Die ilo ist mit nichtstaatlichen Akteuren 
auf zweierlei weise verbunden: Auf grundlage ihrer verfassung 
(Art. 12, 3) kann die ilo „anerkannte nichtstaatliche internatio-
nale organisationen” zu konsultationen laden. Dieser konsultativ-
status wird in drei kategorien mit je unterschiedlich weitreichenden 
Anhörungsrechten vergeben (united nations – non-governmental 
liaison service 2010). im bereich der technischen hilfe wird mit 
vielen verschiedenen Partnern kooperiert, wobei besonderer wert 
auf die beteiligung der sozialpartner gelegt wird (international 
labour organization 2010). Das (wenn auch vage) bekenntnis 
zur einbeziehung der Zivilgesellschaft fehlt in fast keinem politi-
schen grundlagendokument der ilo.

in modernen global-governance-theorien kommt die ilo in der ge-
samtschau relevanter Akteure selten vor. selbst in konzepten, die 
der ilo inhaltlich nahestehen, wird sie nicht als bedeutender gestal-
ter globaler ordnungspolitik wahrgenommen (zum beispiel wahl 
2009). Dies ist auch auf die von Marc saxer festgestellte doppelte 
krise der multilateralen strukturen zurückzuführen: eine krise der 
repräsentation und eine der effektivität. Die krise der repräsenta-
tion trifft zwar die ilo nicht gänzlich, da in ihren strukturen anders 
als in anderen internationalen organisationen, auch die wirtschaftlich 
schwächeren länder angemessen repräsentiert sind. Die ilo ist je-
doch teil der krise der effektivität. sie „läuft gefahr, trotz zahlreicher 
konventionen und Deklarationen als zahnloser tiger betrachtet zu 
werden” (saxer 2009, 3-4). Dennoch gibt es eine reihe von Autoren 
(zumeist aus dem umfeld der ilo), die bei der entwicklung einer 
neuen global governance-Architektur auch in der ilo einen bedeu-
tenden kooperationspartner von weltbank, wto, unCtAD und iwf 
erkennen (scherrer 2000, 29; Cohen 2006, 30; hippmann 2008, 21; 
lillie 2008, 194).10 

Die ilo als Akteur der entwicklungspolitik

Aus der Programmatik und den Programmen der technischen hilfe 
lässt sich ablesen, dass die ilo schon seit Jahrzehnten ein entwick-
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lungspolitischer Akteur ist. Das ihrer Arbeit zugrundeliegende entwick-
lungstheoretische selbstverständnis wird im folgenden offen gelegt.

Der rechtebasierte Entwicklungsbegriff der ILO

Der inflationäre gebrauch des begriffs der entwicklung hat dazu ge-
führt, dass entwicklung in der Programmatik internationaler instituti-
onen und den Diskursen zivilgesellschaftlicher Akteure der Armutsbe-
kämpfung bisweilen zu einer ideologie erhoben wurde. eine solche 
zu definieren ist naturgemäß schwer.11 entwicklung wird von der ilo 
als eine Dynamik begriffen, die in ihrer Prozesshaftigkeit grundsätz-
lich alle länder betrifft. Auch die vermeintlich entwickelten länder 
des westens und der nördlichen hemisphäre haben selbst ein abs-
trakt universelles entwicklungsziel nicht erreicht. sie sind aber am 
ehesten in der lage, ihre ökonomischen und sozialen strukturen 
gemäß diskursiv gesetzter normativer Zielvorgaben weiterzuentwi-
ckeln. Mit dem bericht des generaldirektors im Jahr 2003 Arbeit als 
weg aus der Armut wurden die Menschen mit der größten entwick-
lungsbedürftigkeit erneut in das Zentrum der Agenda für menschen-
würdige Arbeit gestellt (internationales Arbeitsamt 2003). Die Men-
schen, die am weitesten von der realisierung bestimmter (grund-)
rechte entfernt sind, haben auch die größten und dringlichsten An-
sprüche auf hilfeleistungen zur entwicklung.

Die Priorisierung der Armen hat ihren ursprung in der rezeption des 
populären entwicklungsverständnisses Amartya sens und Martha 
nussbaums (sachs 2004, 167–168). beide verstehen entwicklung als 
die erweiterung realer verwirklichungschancen (capabilities) des ein-
zelnen (sen 2003, 29):12 „Dem konzept der menschenwürdigen Arbeit 
liegt die überzeugung zugrunde, dass die schaffung der bedingun-
gen, unter denen die Menschen die freiheit haben, ihre eigenen fä-
higkeiten zur entfaltung zu bringen, ein hauptziel der entwicklung 
und das hauptmittel zur Ausmerzung der Armut ist. Die beseitigung 
der freiheitshemmnisse erfordert Maßnahmen an vielen fronten. Die 
erweiterung der bürgerlichen und politischen freiheiten muss hand  
in hand gehen mit der verwirklichung sozialer, kultureller und wirt-
schaftlicher rechte” (internationales Arbeitsamt 2003, 80). entwick-
lung wird damit personaler natur, zu einem universellen begriff der 
tatsächlichen Ausübung aller Menschenrechte in freiheit. Darunter 
fallen nicht nur die Menschenrechte der ersten generation, sondern 
auch alle wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen rechte 
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(vgl. united nations 1966). Den fundamentalen rechten, die der 
Agenda für menschenwürdige Arbeit zugrunde liegen, kommt dabei 
eine besondere bedeutung zu. Menschenwürdige Arbeit ist nicht nur 
ein um seiner selbst willen zu garantierendes recht, sondern auch  
instrumentell notwendig, da für die meisten Menschen verkauf oder 
selbstständiger einsatz ihrer Arbeitskraft zur lebenserhaltung not-
wendig ist, soweit keine anderen einkommensarten zur verfügung 
stehen (vgl. Anker et al. 2003, 147). nur durch den einsatz von Ar-
beit kann der Mensch in der regel auch wirkungsvoll in den genuss 
weiterer rechte kommen. Die mit dem Ziel menschenwürdiger Arbeit 
verbundenen rechte können dem sen’schen Ansatz folgend auch als 
„ermöglichungsrechte” beschrieben werden: sie müssen notwendi-
gerweise erfüllt werden, da sie der existenzentfaltung arbeitender 
Menschen dienen (senghaas-knobloch 2009, 135). ignacy sachs 
spricht dem recht auf Arbeit aufgrund dieser Doppelfunktion als wert 
an sich und als Mittel zur sicherung weiterer rechte einen „sonder-
status” im kanon der Menschenrechte zu (sachs 2004, 168).

Der entwicklungsbegriff der ilo beinhaltet also zweierlei: (1) er ist 
menschenrechtsbasiert und zieht daraus seinen universellen An-
spruch (vgl. senghaas-knobloch 2007, 21). Die erweiterung der 
persönlichen freiheit ist wichtigstes Ziel und oberstes Mittel der  
entwicklung (vgl. sen 2003, 36). (2) wichtigstes Mittel für entwick-
lung, also den Aufbau von verwirklichungschancen, ist die Arbeit. 
Auch sie ist ein Ziel, das wiederum um seiner selbst willen zu errei-
chen ist.

Das Axiom der Komplementarität wirtschaftlicher und sozialer  
Entwicklung

Diese Doppelstruktur des ilo-entwicklungsbegriffs kann durch das 
Axiom der komplementarität wirtschaftlicher und sozialer entwick-
lung ausgedrückt werden. entwicklungstheoretische Ansätze unter-
scheiden sich ja zumeist weltanschaulich, philosophisch oder auch 
ideologisch. werner hennings fordert daher in seiner bestandsauf-
nahme der entwicklungsforschung aus dem Jahr 2009, als ersten 
schritt der näherung an eine entwicklungstheorie, das „zugrundelie-
gende Axiom zu finden, von dem alles weitere ausgeht” (hennings 
2009, 54).13 will man die Agenda für menschenwürdige Arbeit der 
ilo in ähnlicher weise als ein konzept für entwicklung betrachten, 
was man mit guten gründen tun kann, so kann die „komplementari-
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tät von wirtschaftlicher und sozialer entwicklung” (international  
labour organization 1999, 10) als ihr Axiom ausgemacht werden.

komplementarität bezeichnet in der regel die Zusammengehörigkeit 
beziehungsweise „wechselseitige entsprechung” zweier begriffe die 
sich auf scheinbar widersprechende aber ergänzende eigenschaften 
eines sachverhaltes beziehen. Auf den sachverhalt „entwicklung” 
werden hier die Merkmale „wirtschaftlich” und „sozial” bezogen. in 
der entwicklungsprogrammatik der ilo spielt der terminus der „wirt-
schaftlichen und sozialen entwicklung” eine zentrale rolle. Als ver-
bindliches Ziel ist er in der erklärung von 1998 festgehalten, wo eine 
„globale strategie für wirtschaftliche und soziale entwicklung” gefor-
dert wird (international labour organization 1998, 4).

unter wirtschaftlicher entwicklung kann hier rein quantitativ wirt-
schaftliches wachstum im sinne einer Zunahme des realen bruttoin-
landsprodukts (biP) verstanden werden (vgl. stiglitz 1999, 652). 
Doch auch in teilen der klassischen wachstumstheorie ist quantitati-
ves wachstum kein selbstzweck, sondern dient übergeordneten qua-
litativen Zielen wie etwa der grundbedürfnisbefriedigung der teilneh-
mer einer volkswirtschaft, ihrer sozialen Absicherung gegen unfälle, 
der Zunahme von freizeit, der befriedigung von gesellschaftlichen 
kollektivbedürfnissen oder der leichteren lösung von verteilungspro-
blemen bei starken einkommensdisparitäten (Jungfer 1994, 2299). 
Dennoch unterscheiden sich die beiden entwicklungsmerkmale hin-
sichtlich ihrer Zielfunktion. während wirtschaftliche entwicklung nur 
einen instrumentellen und keinen intrinsischen wert hat, ist soziale 
entwicklung ein um seiner selbst willen angestrebtes Ziel.14 so for-
dert die ilo zum beispiel „rasches wirtschaftswachstum” mit dem 
Ziel der verringerung von Armut (internationales Arbeitsamt 2003, 
38). soziale entwicklung hingegen ist auf den ersten blick ein zu fa-
cettenreicher begriff, der sich gegenüber dem der wirtschaftlichen 
entwicklung schwerer operationalisieren lässt.

brücke oder „transmissionsriemen” (hippmann 2008, 18) zwischen 
wirtschaftlicher und sozialer entwicklung ist – wie bereits dargestellt 
– die Arbeit. einträgliche Arbeit generiert wirtschaftliches wachstum 
und ist der „königsweg” (vgl. international labour organization 
1999, 15; internationales Arbeitsamt 2004b, 21) sozialer entwick-
lung. in der sowohl theoretisch als auch empirisch geführten grund-
satzdebatte, ob sozialstandards und rechte bei der Arbeit wirtschaft-
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liches wachstum behindern oder eher befördern (vgl. saith 2006, 
135-136; kucera 2002), bildet letztere Annahme das fundament des 
entwicklungsaxioms der ilo, das folglich von einer positiven rezipro-
zität beider entwicklungsmerkmale ausgeht.

Überwindung von Marginalität durch produktive Beschäftigung

wie drückt sich dieses Axiom nun in der konkreten Programmatik  
der ilo weiter aus? vorstellungen einer entwicklungsförderlichen po-
litischen Ökonomie sind nur vereinzelt in den Dokumenten der ilo  
zu finden. Dennoch lässt sich eine ökonomische Modellorientierung 
erkennen, die in der entwicklungstheoretischen Diskussion große 
nähen zu den entwürfen von hartmut elsenhans aufweist: Die zweite 
säule der Agenda für menschenwürdige Arbeit „beschäftigung und 
einkommen” stellt die schaffung von und den Zugang zu Arbeitsplät-
zen zur einkommenserzielung in das Zentrum der makroökonomi-
scher steuerungspolitik. Arbeit gilt darin als der entscheidende weg 
aus der Armut und schlüssel für entwicklung (internationales Arbeits-
amt 2003, 10). Alle anderen Determinanten der Armutsbekämpfung 
werden auf dieses Ziel der schaffung von einkommensgenerierenden 
tätigkeiten hingeordnet.

Auch elsenhans stellt die schaffung von Arbeitsplätzen als notwendige 
voraussetzung für entwicklung ins Zentrum seiner theorie von ent-
wicklung (zum beispiel elsenhans 2001, 135). trotz einer großen  
analytischen nähe dieses Ansatzes zur ilo-Agenda kommen beide 
konzepte aber zu unterschiedlichen entwicklungstheoretischen forde-
rungen. in der Analyse entsprechen sich die gesamtwirtschaftlichen 
Annahmen der ilo und jene elsenhans’ jedoch in weiten teilen: in 
diesen sind investitionen notwendige bedingungen zur schaffung von 
Arbeitsplätzen. Dauerhafte investitionen setzten eine nachfrage nach 
den davon produzierten gütern beziehungsweise den angebotenen 
Dienstleistungen voraus. in schwachen volkswirtschaften gibt es zwar 
einen potenziellen bedarf nach diesen gütern und Dienstleistungen, 
da es aber eine große Zahl unbeschäftigter Arbeitskräfte gibt, ist die-
ser bedarf aufgrund der fehlenden einkommen nicht mit kaufkraft 
ausgestattet. Die ursache für die beschäftigungslücke in entwick-
lungsländern bezeichnet elsenhans als „Marginalität, das heißt einen 
Arbeitskräfteüberschuss selbst bei niedrigsten löhnen” (elsenhans 
2001, 136). hier wird der Marginalitätsbegriff gegenüber einem weiten 
verständnis der Dependenztheoretiker (vgl. nohlen 2002, 543) exklu-
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siv angewendet auf die „strukturell gegenüber der restgesellschaft 
von stabilen Arbeitsverhältnissen bei vernünftiger Produktivität und 
vernünftigem einkommen ausgeschlossenen bevölkerungssektoren” 
(Córdova 1973, 13). wie es zu dieser Ausschließung kommt, wird an-
hand der modellhaften Darstellung einer gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktionsfunktion für ein gut A und den faktor Arbeit deutlich: Die er-
höhung des outputs (des gutes A), die durch den zusätzlichen einsatz 
einer einheit des inputfaktors (Arbeit) erzielt werden kann, ist die 
grenzproduktivität der Arbeit. Arbeit wird in diesem Modell solange 
nachgefragt, bis durch den einsatz einer einheit Arbeit gleichviel oder 
sogar weniger output des gutes A pro input-einheit erstellt wird, der 
grenzertrag also gleich null oder negativ ist. Da das Angebot an Ar-
beitskräften in entwicklungsländern die nachfrage zumeist weit über-
steigt, kommt es zu einer großen Zahl marginaler Arbeitskräfte. Das 
Arbeitskräfteüberangebot drückt wiederum auf die höhe der löhne. 
unter diesen voraussetzungen gibt es in entwicklungsländern stets Ar-
beitskräfte die bereit sind, schon zu einem subsistenzlohn zu arbeiten, 
also einem lohn, der nur ihre reproduktionskosten deckt. Marginale 
Arbeitskräfte können mit den Arbeitsplatzbesitzern dann nur durch 
eine persönliche höhere Arbeitsproduktivität konkurrieren oder indem 
sie zum beispiel durch den verzicht auf Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes dem Arbeitgeber ermöglichen, fixe kosten zu reduzieren (elsen-
hans 1995, 197). Dem Ziel mehr Menschen einen Arbeitsplatz zu ver-
schaffen kann gemäß diesem Modell entsprochen werden, indem sich 
(1) die Produktionsfunktion ändert, sich also die grenzproduktivität 
der Arbeit erhöht, indem (2) die leistungserstellung absolut ausgewei-
tet wird oder (3) indem Arbeit subventioniert wird.

Die ilo geht von einer großen bedeutung der binnennachfrage als 
grundlage der änderung der Produktionsfunktion aus. eine einseitige 
stärkung der binnennachfrage nach konsumgütern als initialzündung 
für wirtschaftliches wachstum setzte jedoch voraus, dass vornehm-
lich güter gekauft werden, die im inland produziert wurden. eine sol-
che politische steuerungsleistung hält die ilo hingegen angesichts 
der wachsenden weltmarktintegration der meisten entwicklungslän-
der für nicht realisierbar. vielmehr macht sie zudem die notwendig-
keit von nettokapitalimporten durch ausländische Direktinvestitionen 
in entwicklungsländern stark (internationales Arbeitsamt 2008, viii). 
in der Agenda für menschenwürdige Arbeit wird zudem der Abbau 
von einkommensunterschieden zum einen aus „moralischen grün-
den” gefordert, zum anderen aber auch weil sie ursache von „sozia-
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ler, wirtschaftlicher und politischer instabilität” sein können (interna-
tional labour office 2006, 5).

„Menschenwürdige Arbeit bedeutet produktive Arbeit […] die ein an-
gemessenes einkommen” bietet (international labour organization 
1999, 15). Die forderung der ilo nach „produktive[r] beschäftigung 
für die verringerung von Armut und entwicklung” (internationales  
Arbeitsamt 2004a) meint also keine inhaltsleere beschäftigung. Der 
terminus „produktive beschäftigung” verweist darauf, dass die aus-
geführte Arbeit ertragreich beziehungsweise ergiebig sein soll; der 
einbringungen der Arbeitsleistung soll also eine positive ausgebrachte 
leistungs- oder gütermenge entsprechen. Armando Córdova spricht 
in ähnlicher weise von „vernünftiger Produktivität”. hier klingt bereits 
die forderung nach einem Moment der sinnstiftung an. eine Produkti-
vität ist dann vernünftig, wenn dem Arbeitenden der positive ertrag 
seines Arbeitsaufwandes durch den vernunftgebrauch als sinnvoll er-
scheint.15 Der begriff ist also normativ geladen, denn er bringt einen 
qualitativen Anspruch an beschäftigung ins spiel. Die rede von pro-
duktiver beschäftigung und einer erhöhung der Produktivitätskenn-
zahlen darf nicht verwechselt werden mit allgemeinen wirtschaftlich-
keitskennzahlen der betriebswirtschaftslehre, denn einbringung-  
und Ausbringungsgröße sind in der regel nicht homogen. so fällt es 
schwer, sollvorgaben für produktive beschäftigung zu formulieren,  
die eindeutig kenntlich machen, wann eine beschäftigung als produk-
tiv einzuschätzen ist und wann nicht. besonders deutlich wird dies bei 
den personennahen Dienstleistungen. Die einbringungsgröße Arbeit 
zum beispiel im bereich der professionellen krankenpflege kann un-
möglich in einer einzigen Dimension gefasst werden. ebenso wenig 
die Ausbringungsmenge der Patientengenesung oder -zufriedenheit: 
Produktive krankenpflegearbeit kann nicht adäquat in eindeutigen Pa-
rametern wie essensanreichungen pro Zeiteinheit angegeben werden.

Aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive wird in der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit die notwendigkeit der (steigenden) Produkti-
vität von beschäftigung als entwicklungsweg betont. nicht allein nach-
fragesteigerungen führten zu wachstum, sondern auch Produktivitäts-
steigerungen der Arbeit der Armen (internationales Arbeitsamt 2008, 
vi). Diese steigerungen sollen vor allem, aber eben nicht nur, durch 
Qualifikationsentwicklungen erreicht werden (internationales Arbeits-
amt 2008, 2). Primärer fokus sind die Arbeitslosen und unterbeschäf-
tigten, darüber hinaus aber alle von Marginalität bedrohten Menschen.
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Internationale Arbeitspolitik als Entwicklungspolitik

wir haben gesehen, dass die ilo über eine differenzierende entwick-
lungsprogrammatik verfügt und seit langem als entwicklungspoliti-
scher Akteur tätig ist. ihr Ansatz soll nun abschließend dergestalt 
weitergeführt werden, dass sowohl Perspektiven für ihre Politik, als 
auch für ihren ort in der ordnung internationaler organisationen auf-
gezeigt werden.

Der vorschlag, internationale Arbeitspolitik als adäquate entwicklungs-
politik durch die ilo zu fassen, muss rechenschaft geben, was unter 
Arbeitspolitik zu verstehen ist und wie arbeitspolitische inhalte formu-
liert werden sollen, wenn sie menschliche entwicklung befördern sollen.

Zum Begriff internationaler Arbeitspolitik

traditionell wurden unter dem begriff der Arbeitspolitik häufig nur die 
Arbeitsmarktpolitik und die Arbeitsbeziehungen zusammengefasst. 
noch vage beschreibt 1979 auch heribert kohl mit Arbeitspolitik die 
steuerung aller handlungsbereiche, die als „fortentwicklung und Auf-
hebung der Arbeitsmarktpolitik” mit dem Ziel vollbeschäftigung zu  
erreichen, verbunden sind. in der jüngeren Debatte wurde in der  
Arbeitsforschung darüber hinaus ein „weites verständnis von Arbeits-
politik” eingefordert (lehndorff 2006, 13), wenngleich es selten ein-
gelöst wurde. Arbeit wurde oben als ermöglichungsbedingung der re-
alisierung basaler entwicklungsrechte gekennzeichnet, da sie für die 
Mehrzahl der Menschen erst die sicherung ihres überlebens ermög-
licht. weil viele arbeitspolitische Definitionen auf erwerbsarbeit fixiert 
sind, ist der hinweis von bedeutung, dass zur überlebenssicherung 
gerade in entwicklungsländern aber zumeist marktferne Arbeit in der 
hauswirtschaft als subsistenz- und reproduktionsarbeit geleistet 
wird: „es gilt also in der Arbeitspolitik nicht nur die marktwirtschaftli-
che erwerbsarbeit, sondern auch die nicht-marktliche (selbst-)versor-
gungsarbeit in den blick zu nehmen” (ulrich 2000, 17). wird also mit 
einem adäquat umfassenden begriff von Arbeit als zielgerichtete, so-
ziale, planmäßige, bewusste, körperliche und geistige tätigkeit (voigt 
und wohltmann 2004) operiert, dann erscheint Arbeitspolitik als „ein 
stück umfassende gesellschaftspolitik” (ulrich 1998, 105).

Der normative Anspruch der ilo-Programmatik „ruft nach einer 
ethisch fundierten und umfassend verstandenen Arbeitspolitik”  
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(ulrich 1995, 45). Mit Peter ulrich, der aus einer wirtschaftsethischen 
Perspektive einen möglichst umfassenden begriff der Arbeitspolitik 
vertritt, kann also auch für den Politikansatz der ilo festgestellt wer-
den, dass „Arbeitspolitik […] sich von normativen gesichtspunkten 
des guten lebens und gerechten Zusammenlebens der Menschen 
nicht ablösen [lässt]” (ulrich 1995, 42).16 

Der terminus einer internationalen Arbeitspolitik ist weder in der wis-
senschaftlichen, noch in der politischen Auseinandersetzung verbrei-
tet. er findet sich zwar als bibliothekskategorie, unter der sämtliche 
arbeitswissenschaftliche forschungen mit einer internationalen Pers-
pektive gefasst werden, wird aber nirgends als analytische kategorie 
eingeführt.17 Dies mag an dem bereits 1936 von leonhard gackstetter 
formulierten vorbehalt liegen: „eine für alle rassen, länder und Zeiten 
allgemein gültige Arbeitspolitik gibt es ebenso wenig wie es eine ,in-
ternationale’ Arbeitspolitik gibt” (gackstetter 1936, 14). Angesichts 
einer nahezu alle sektoren erfassenden globalen wettbewerbsordnung 
setzt sich in den letzten Jahren aber zunehmend die erkenntnis durch, 
dass nicht nur handel und investitionen internationale koordinierte  
Politiken erfordern. gerade für wirtschaftlich schwache regionen, in 
denen die staatlichen institutionen ihre politische Durchsetzungsmacht 
gegenüber finanzstarken Akteuren oft nicht behaupten können, gilt die 
einsicht in die notwendigkeit einer internationalen beziehungsweise 
„einer supranational abgestimmten Arbeitspolitik” (ulrich 2000, 18).

eine weitere Dimension, mit der internationale Arbeitspolitik als glo-
bale gesellschaftspolitik zu kennzeichnen ist, stellt auf das eingangs 
erwähnte spannungsfeld von Arbeit und kapital ab, in dem sich inter-
nationale Politik grundsätzlich bewegt. „Arbeitspolitik ist stets interes-
senhandeln” (lehndorff 2006, 15); denn vor jedem kompromiss inter-
nationaler Arbeitspolitik stehen offen oder verdeckt ausgetragene 
konflikte, die sich an den globalen Machtasymmetrien orientieren. Dies 
gilt gleichermaßen für die inhalte von Arbeitspolitiken, also auch für 
deren Aushandlungsorte, die lehndorff in Anlehnung an edwards’ „um-
kämpfte terrains” (des Arbeitsortes; edwards 1979) als „umkämpfte 
Arenen” kennzeichnet (lehndorff 2006, 17). in fortführung von na-
schold und Dörr, so mein vorschlag, fragt somit internationale Arbeits-
politik sowohl nach universalen als auch nach partikularen, kulturver-
mittelten vorstellungen und begründungsmustern guter Arbeit sowie 
nach den bedingungen ihrer Durchsetzung durch zu identifizierende 
Akteure und ihrer dazu notwendigen institutionellen ermächtigung.18 
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Fokussierte Sozialdialoge zur Formulierung von Arbeitspolitiken in 
Entwicklungskontexten

Die begriffsbestimmung von Arbeitspolitik lässt noch offen, auf wel-
chem weg nationale und internationale Arbeitspolitiken formuliert 
und durchgesetzt werden können. sie gibt aber rahmenbedingungen 
vor, innerhalb derer vertreter verschiedener interessen ihre Perspek-
tiven einbringen können. Durch die „konfliktpartnerschaft” der kol-
lektiven Arbeitsbeziehungen existieren sowohl international als auch 
in den meisten staaten schon Ansätze und formen des sozialdialogs. 
bei der realisierung des entwicklungsaxioms der ilo durch Arbeits-
politiken kommt dem sozialdialog eine schlüsselstellung zu. Die ilo 
empfiehlt die „förderung des sozialen Dialogs und der Dreigliedrig-
keit als [die] zweckmäßigste Methode, um […] die wirtschaftliche 
entwicklung in sozialen fortschritt und sozialen fortschritt in wirt-
schaftliche entwicklung umzusetzen” (international labour office 
2008, 11). für entwicklungskontexte ist es sinnvoll einen fokussier-
ten sozialdialog anzustreben, der sich zum einen (1) auf arbeitspoli-
tische themen beschränkt und nicht mit der breite wirtschafts- und 
sozialpolitischer themen überfordert wird und zum anderen (2) eine 
möglichst breite Akteurseinbindung auch über die sozialpartner hin-
aus ermöglicht.

(1) Den schwächsten intensitätsgrad hat ein sozialdialog, wenn er 
auf der ebene des informationsaustauschs verbleibt. weitergehend 
können wechselseitige konsultationen als eingehendere beratungen 
die intensität des Dialogs erhöhen. Die höchste intensität erreicht 
ein sozialdialog, wenn durch ihre Partizipation die Akteure mit einem 
verhandlungsmandat ausgestattet sind und die konsensual gefassten 
beschlüsse qua Mandat oder durch übernahme seitens des staates 
für allgemeinverbindlich erklärt werden.19 wird diese höchstform der 
verbindlichkeit angestrebt, ist nicht nur die verfassungsmäßige kom-
petenz des sozialdialogs entsprechend zu gestalten, sondern auch 
seine verhandlungsinhalte müssen von den Akteuren quantitativ und 
qualitativ zu bearbeiten sein. Angesichts dieser Prämisse sprechen 
drei beobachtungen für einen vorrang der Arbeitspolitik im sozialdia-
log in entwicklungsregionen vor einer weiten behandlung sozial- und 
wirtschaftspolitischer themen:

Die bedeutsamste beobachtung ist die institutionelle schwäche der 
einzelnen am sozialdialog beteiligten Akteure: gewerkschaftsver-
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bände repräsentieren nur einen geringen teil der formell beschäftigten 
und verfügen zumeist über schwache interne organisationsstruktu-
ren. Die Arbeitsverwaltung und die Arbeitsministerien sind in entwick-
lungsregionen oft schlecht ausgestattet und haben im regierungsap-
parat eine schwache stellung gegenüber anderen fachressorts. ohne 
„starke Arbeitsministerien” gibt es jedoch keinen „effektiven sozialdi-
alog” (international labour office 1999, 28). 

sozialdialoge vor diesem hintergrund mit weiten Diskursinhalten zu 
wirtschafts- und sozialpolitischen themen zu betrauen, bedeutet eine 
faktische überforderung.

eine weitere beobachtung: Politische konfliktlinien werden auch an-
hand fundamentaler wirtschafts- und sozialpolitischer Differenzen 
deutlich. Der entwicklungsdiskurs ist in den meisten wirtschaftlich 
schwachen regionen noch stärker politisiert als in den industrielän-
dern.20 eine fokussierung des sozialdialogs auf die Arbeitspolitik 
nimmt den verhandlungen zu einem großen teil die notwendigkeit, 
über grundsätzliche vorstellungen der wirtschafts- und sozialpolitik 
einigkeit zu erzielen.

Drittens entspricht ein arbeitspolitischer fokus der ilo-entwicklungs-
strategie als beschäftigungsstrategie. wenn auch die beschäftigungs-
strategie nur einen teil der hier vorgeschlagenen Arbeitspolitik als 
entwicklungspolitik abdeckt, so bildet die beschäftigungsfrage aber 
doch das Zentrum der entwicklungstheoretischen Programmatik der 
ilo.

(2) in der Agenda für menschenwürdige Arbeit wird davon ausge-
gangen, dass der „sozialdialog [...] ein bindeglied zwischen der Pro-
duktion und der verteilung [ist] und gerechtigkeit und Mitwirkung 
am entwicklungsprozess [sichert]” (international labour organiza-
tion 1999, 9-10). es bedarf gerade gegenüber den verfechtern einer 
konzentration des sozialdialogs auf die klassischen Parteien des bi-
partismus (Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen) oder des 
tripartismus (Arbeitgeber-, Arbeitnehmervereinigungen und staat) 
einer rechtfertigung, um die teilnahme am sozialdialog in entwick-
lungsländern gezielt zu weiten. hier wird vorgeschlagen, künftig 
(auch) im deutschsprachigen Diskurs den terminus „tripartismus 
Plus” für die beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure am sozialdia-
log zu verwenden.
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Der prominenteste begründungsstrang zur weitung des sozialdialogs 
fußt auf der bereits in der Agenda 1999 formulierten beobachtung, 
dass für informell Arbeitende in entwicklungsländern „sozialdialog 
und beteiligung so gut wie keine bedeutung” haben (international 
labour organization 1999, 9-10). Da der klassische tripartismus for-
male beschäftigungsverhältnisse voraussetzt, die in entwicklungs-
regionen jedoch die Ausnahme bilden, hatte der sozialdialog dort 
„noch nie eine prägende bedeutung für das soziale leben” (senghaas-
knobloch 2007, 18).21 
 
neben dieser bereits lange diskutierten erkenntnis, wurde ein weite-
rer begründungsstrang bisher nicht in betracht gezogen: in vielen 
entwicklungsländern existiert nicht nur eine „parallele wirtschaft”, 
sondern auch parallele herrschaftsformen. informelle herrschafts-
strukturen (ältestenräte, stammesgremien, ethnische strukturen) 
prägen die Diskursinhalte und beeinflussen formelle Diskursteilneh-
mer nachhaltig, da jeder Akteur neben seiner rolle als vertreter sei-
ner organisation (sei es in gewerkschaft oder Arbeitgeberverband) 
auch teil eines komplexen und besonders in afrikanischen ländern 
meist hochverbindlichen beziehungsnetzwerkes ist.

eine breite Akteurskonstellation kann zudem helfen, politische Partei-
lichkeiten der dreigliedrigen Akteure auszugleichen. in vielen ent-
wicklungsländern sind zum beispiel gewerkschaften durch gemein-
same Aktionen in befreiungsbewegungen des letzten Jahrhunderts 
noch eng mit den postkolonialen politischen eliten verbunden und es 
kommt zu einseitigen Parteinahmen von gewerkschaftsführern zu-
gunsten einer politischen gruppierung.

oben wurde in der ilo-Programmatik eine implizit „inklusive ent-
wicklungsstrategie” ausgemacht. Diese wird mittelbar auch in der 
forderung eines „armenfreundlichen wachstums” zum Ausdruck ge-
bracht (vgl. internationales Arbeitsamt 2003, 97). Dem Anspruch der 
inklusivität, also der förderung vor allem marginalisierter gruppen 
im entwicklungsprozess, kann nur entsprochen werden, wenn insti-
tutionen, die marginalisierten gruppen repräsentieren, auch am so-
zialdialog beteiligt werden. nur die beteiligung auch der am gesell-
schaftlichen rand stehenden gewährleistet eine breite unterstützung 
der verhandlungsergebnisse des sozialdialogs, die notwendig ist, 
damit ihre umsetzung erfolgreich sein kann (vgl. visser und hemeri-
jck 1997).
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Maßgabe für den erfolg von tripartismus Plus-sozialdialogen in ent-
wicklungsregionen bleibt die im vorangegangenen Abschnitt formu-
lierte Prämisse, dass ihre beschlüsse mit einem möglichst hohen ver-
bindlichkeitsgrad gefasst werden sollen; oder wie Anne trebilcock 
formuliert: „ultimately, it is the impact that bipartite and tripartite 
cooperation has on national policy, rather than the provisions of a 
law on such cooperation or the number of official bodies, that will 
matter” (trebilcock 1994, 13).

Reformperspektiven für die ILO

Der vorgeschlagene Modus fokussierter sozialdialoge zur setzung  
internationaler und nationaler Arbeitspolitiken setzt einerseits eine  
organisationsentwicklung der ilo selbst voraus, andererseits den 
willen der internationalen gemeinschaft, die gegenwärtige global 
governance-Architektur neu zu gestalten.

Reduzierung struktureller Machtasymmetrien innerhalb der ILO

für die Akzeptanz universaler normen spielt die legitimität der norm-
setzenden institution eine entscheidende rolle. ist die infrage ste-
hende institution durch Machtasymmetrien in ihren entscheidungs-
prozessen gekennzeichnet, sind durch sie gesetzte normen nicht nur 
hegemonial, sondern werden von den unterlegenen Mitgliedsgruppen 
kaum implementiert werden. für arbeitspolitische themen ist die ilo, 
wie eingangs aufgezeigt, der hervorragende ort eines „deliberativen 
supranationalismus”, also politischer entscheidungsfindungen durch 
elemente deliberativer Demokratie auf der internationalen ebene.22 
nachfolgend werden einige vorschläge unterbreitet, wie die ilo in-
nerhalb ihrer strukturen Machtasymmetrien reduzieren kann.

in fast keiner internationalen Arena politischer entscheidung spielt  
zivilgesellschaftliche einbindung oder gleichberechtigte Partizipation 
auch wirtschaftlich schwacher staaten eine maßgebliche rolle. Die  
internationale finanzpolitik etwa wird in weltbank und iwf ausschließ-
lich von einlagenabhängigen, also gewichteten stimmrechten be-
stimmt und macht somit wirtschaftliche Macht auch strukturell zum 
Medium der entscheidungsfindung (analog der stimmgewichtung in 
kapitalgesellschaften; thiele 2008, 248).23 Auch wenn dies bei der ilo 
aufgrund ihrer dreigliedrigen struktur gänzlich anders ist, sind die 
„Partizipationsformen der ilo [...] trotz der universellen Mitgliedschaft 
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und der korporativen verhandlungsmuster umstritten” (Zaschke 1994, 
609). Zwar wird die besetzung des verwaltungsrates, als dem zentra-
len exekutivorgan der ilo, in der Öffentlichkeit nicht problematisiert, 
dennoch ist langfristig eine änderung von Artikel 7 [3] der ilo-verfas-
sung ratsam, der den zehn ländern, „denen wirtschaftlich die größte 
bedeutung zukommt” einen ständigen sitz im verwaltungsrat garan-
tiert.24 wirtschaftliche Macht ist kein hinreichendes vorzugskriterium 
bei der besetzung bedeutender gremien. Zudem wird durch diese Pra-
xis der normative Anspruch der ilo unterminiert, wenn verfassungs-
gemäß dauerhaft staaten dem verwaltungsrat angehören, die nicht 
einmal die fundamentalen Arbeitsnormen wie die vereinigungsfreiheit 
und kollektivverhandlungen anerkennen und auch weitere kernar-
beitsnormen nicht ratifiziert haben.25 

von allen un-sonderorganisationen bietet die ilo die besten voraus-
setzungen zivilgesellschaftlicher einbindung, da sie in ihrer dreigliedri-
gen organisation bereits große erfahrungen mit weiten Deliberations-
prozessen hat. Die von global governance-theoretikern angemahnte 
„multilaterale kooperationskultur” würde gestärkt, wenn zum beispiel 
vertreter indigener gemeinschaften zumindest regional einen erstran-
gingen konsultativstatus innerhalb der ilo erlangen könnten.26 sie 
sollten die Möglichkeit zur beteiligung an den implementierungspro-
zessen der ilo-normen erhalten und beschwerde- und berichtsverfah-
ren anstoßen können, wozu sie bisher Ansprechpartner bei den sozial-
partnern brauchen. Diese letztgenannte option setzt allerdings eine 
(unwahrscheinliche, aber wünschenswerte) Ausweitung der ressour-
cen der ilo-verwaltung voraus.

Aus dem Prozess der europäischen integration ist bekannt, dass 
subsidiarität eine bedeutende voraussetzung von effektivität ist.27 
Auf nationaler und regionaler ebene sollten die arbeitspolitischen 
themen behandelt und entschieden werden, die kontextuell von be-
sonderer Dringlichkeit sind. für kontinental- und regionalkonferenzen 
könnten dauerhafte und verbindliche strukturen von tripartismus 
Plus-sozialdialogen für effektive verfahren zur erlangung arbeitspoli-
tischer entscheidungen etabliert werden. eine konsequente Anwen-
dung des subsidiaritätsprinzips in der ilo ist folglich mit elementen 
der Dezentralisierung verbunden.

ein letztes zielt auf die relativ junge erkenntnis ab, welch entschei-
dende bedeutung soziokulturelle faktoren bei der konzeption und 
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implementierung von entwicklungshilfeprojekten haben. Zentrales 
organ für die technische hilfe der ilo ist der Ausschuss für techni-
sche Zusammenarbeit. Da er den verwaltungsrat berät und die eva-
luation der durchgeführten Programme koordiniert, ist dieses gre-
mium in besonderem Maße der kultursensibilität verpflichtet. es 
muss kulturell hör- und sprachfähig sein, wenn es die übersetzungs-
funktion zwischen den mit universalem Anspruch formulierten be-
schlüssen der iAk und des verwaltungsrates in die regionalen kon-
texte der Programme technischer hilfe wahrnehmen soll. ohne ein 
rechtes verständnis zentraler arbeitspolitischer begriffe in den unter-
schiedlichen regionen, ohne wissen um partikulare vorstellungen 
von entwicklung und damit begründeten Ansichten gelingenden le-
bens kann eine evaluation von ilo-Programmen nicht den selbstan-
sprüchen des Monitoringsystems der un genügen.

Die ILO in der künftigen Global Governance-Architektur

Angesichts der diskutierten Defizite nationalstaatlicher Politikgestal-
tung stellt sich die frage der formulierung und Durchsetzung (interna-
tionaler) Arbeitspolitik natürlich auch für den entwurf einer künftigen 
„weltordnungspolitik”. Dazu sollen abschließend einige vorschläge 
unterbreitet werden.

erstens: Durch ihre struktur verfügt die ilo bereits heute über eine 
„breitere legitimation” (Zaschke 1994, 599) als etwa weltbank und 
iwf. Zudem lässt sich diese auf dem wege der schrittweisen imple-
mentierung der vorgeschlagenen tripartismus-Plus sozialdialoge 
noch weiter erhöhen. Der legitimitätsvorsprung der ilo wird beson-
ders deutlich angesichts der reformvorschläge, die Joseph stiglitz für 
iwf und weltbank vorgelegt hat (stiglitz 2006, 349-350): Die prob-
lematische stimmrechtsverteilung in diesen institutionen, gemäß der 
(früheren) wirtschaftsmacht, existiert in der ilo nicht; da die ilo 
einen arbeitspolitischen fokus hat, sind als repräsentanten durch 
den tripartismus (Plus) die relevanten Akteure strukturell an allen 
entscheidungsprozessen der organisation beteiligt – anders als in 
exklusiven Ministerrunden.

Zweitens wird sich die ilo vermehrt der konfrontation mit den bret-
ton-woods-organisationen und der wto stellen müssen, statt in ge-
meinsamen studien programmatische kohärenz zu suggerieren. Die 
entwicklungstheoretischen Ansätze von wto, iwf und weltbank favo-

472



risieren die entwicklungsinstrumente einer neoliberalen Makroökono-
mik und zielen damit eben nicht primär auf arbeitspolitische Maßnah-
men. Diese organisationen sind inhaltlich vom ilo-entwicklungsaxiom 
der komplementarität wirtschaftlicher und sozialer entwicklung weit 
entfernt und fokussieren weiterhin, nach Ansicht des united nations 
research institute for social Development, einseitig „schlicht auf 
wachstum” (braunstein 2012, 32). Anders als der ilo geht es ihnen 
in erster linie um „die inklusion ,der Armen’ in Marktbeziehungen” 
während „fragen der umverteilung von Macht und ressourcen zwi-
schen sozio-ökonomischen gruppen kaum gestellt werden” (ebenau 
2012, 63).

Drittens: Die ilo darf nicht nur als Deliberationsarena und normen-
lieferant für andere supranationale Akteure betrachtet werden, son-
dern muss wege suchen, wie sie als zwischenstaatliche institution 
mit dem größten arbeitspolitischen wissen auch mit der notwendigen 
politischen sanktionsmacht ausgestattet werden kann, um ihre nor-
men international besser durchsetzen zu können. Daher erscheint die 
einsetzung eines internationalen Arbeitsgerichtshofs als weiterent-
wicklung des bisherigen klageverfahrens dringend notwendig zu sein. 
Zugegebenermaßen bestehen hohe völkerrechtliche hürden für die 
etablierung eines solchen Arbeitsgerichts. Die erfahrungen aus der 
Praxis des internationalen gerichtshofs (igh), dem hauptrechtspre-
chungsorgan der vereinten nationen, das gemäß Artikel 31 der ilo-
verfassung auch für ilo-klageverfahren zuständig ist, dem interna-
tionalen strafgerichtshof (istgh) und dem europäischen gerichtshof 
für Menschenrechte (egMr) können jedoch hilfreich sein.28 wün-
schenswert wäre auch eine klageoption für gewerkschaften und 
ngos, denn ihre Möglichkeit zur klageerhebung stärkt mittelbar „die 
rolle des individuums im internationalen recht, weil und solange die 
Menschen nicht befugt sind, vor internationalen gerichten zu klagen” 
(emmerich-fritsche 2007, 612).29 Anders als beim igh und im bishe-
rigen ilo-internen klageverfahren müssten nicht nur staaten hin-
sichtlich ihrer ratifizierten übereinkommen verklagt werden können, 
sondern auch unternehmen, die ihren sitz in einem Mitgliedsland 
haben, dass die infrage stehende konvention ratifiziert, also in den 
status ein nationalen gesetzes erhoben hat.30 um ein solches ständi-
ges internationales Arbeitsgericht einzurichten, bedarf es eines eige-
nen statuts, das durch die Mitgliedsländer separat zu ratifizieren 
wäre.
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Dafür die Mühen der etablierung eines internationalen Arbeitsge-
richtshofs anzustreben, spricht zum einen die große signalwirkung 
der existenz und der verurteilungsoption durch eine solche institu-
tion. beschwerde- und klageverfahren gemäß ilo-verfassung werden 
in der politischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Die Prominenz 
eines ständigen internationalen gerichtshofs zur entscheidung über 
massive verletzungen von übereinkommen könnte dies ändern. Zum 
anderen wird mit einem internationalen Arbeitsgerichtshof eine echte 
normenimplementierungsinstanz geschaffen, die gerade in den län-
dern die einhaltung von rechten bei der Arbeit fordert, in denen sie in 
der regel am meisten verletzt werden.31 Dies sind länder mit politisch 
fragilen strukturen sowie wirtschaftlich schwache entwicklungsländer, 
in denen die regierung unter umständen unter einem besonderen 
Druck von unternehmen steht, da sie vermeintlich auf jegliche form 
der Direktinvestitionen angewiesen sind. internationale rechtspre-
chung muss dabei anders als nationale gerichte weniger rücksicht 
auf lokale befindlichkeiten und politische opportunitäten nehmen, da 
sie nicht gefahr läuft, als instrument rivalisierender nationaler grup-
pierungen wahrgenommen zu werden.

bisher ist letztlich „die authentische interpretation [der ilo-überein-
kommen] nicht den Mitgliedern, sondern dem internationalen ge-
richtshof vorbehalten” (emmerich-fritsche 2007, 790). Der igh ist  
inhaltlich und auch organisatorisch jedoch weit von der implementie-
rungspraxis und den Dialogarenen des internationalen tripartismus 
entfernt. Die etablierung eines internationalen Arbeitsgerichtshofs im 
umfeld der ilo würde klageverfahren zu einer deutlicheren Alterna-
tive gegenüber den aktuell dominierenden Mitteln der normenimple-
mentierung machen. Dies entspräche auch dem „Paradigmenwechsel 
vom völkerrecht zum weltrecht”, den Angelika emmerich-fritsche in 
der juristische variante der global governance-Debatte ausmacht.

Die setzung internationaler normen verlangt auch nach instrumenten 
ihrer Durchsetzung. solche Durchsetzungsverfahren etwa mit dem 
hinweis abzulehnen, dass ein Mitgliedstaat „in letzter konsequenz das 
[infrage stehende] übereinkommen einfach kündigen” könne (ruchti 
2010, 53), unterschätzt das Potenzial des politischen Drucks der in-
ternationalen gemeinschaft und stellt letztlich die Durchsetzung völ-
kerrechtlicher übereinkommen im ganzen infrage. in einer künftigen 
global governance-Architektur ist eine institution, die für die Öffent-
lichkeit wahrnehmbar internationales Arbeitsrecht spricht notwendig. 
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Die ilo ist die un-sonderorganisation, die sowohl die einsetzung be-
gleiten, als auch ort der institutionellen Anbindung eines solchen ge-
richtshofes sein sollte. Dem Ziel, der Durchsetzung internationaler Ar-
beitspolitiken zum wohle arbeitender Menschen weltweit, könnte man 
so einen großen schritt näher kommen.

1| Der vorliegende Text stellt in Kürze die im Buch „Entwicklungspolitik als 
Arbeitspolitik. Kultursensible Decent Work-Strategien der International 
Labour Organization” ausführlich behandelten Thesen zur Rolle und 
Bedeutung der ILO als Entwicklungsakteur (Demele 2013) dar. 

2| Abgekürzt IAO. Im Folgenden wird jedoch die international gängige 
Abkürzung der englischen Bezeichnung International Labour Organization, 
ILO, verwendet.

3| Wie sehr der Konnex von Frieden und Gerechtigkeit im Zentrum der ILO 
steht wird kenntlich durch die Inschrift des Grundsteins, auf dem das 
erste Gebäude der ILO in Genf errichtet wurde: „si vis pacem cole justi-
tiam” – Wenn Du den Frieden willst, sorge für Gerechtigkeit (Senghaas-
Knobloch 2007, 2).

4| Eva Senghaas-Knobloch zeichnet die Diskussion um die Bezeichnung von 
Übereinkommen als „echte internationale Gesetze” in ihrem Beitrag 
Zwischen Überzeugen und Erzwingen – Nachhaltiger Druck und Wirksam-
keit internationaler Arbeits- und Sozialstandards nach (Senghaas-Knob-
loch 2004, 142). „Strittig ist, ob die Übereinkommen nur als soft law oder 
als (völkerrechtliche) Verträge oder sogar als Gesetzgebung einzuordnen 
sind. (…) Nach überwiegender Meinung sind die ILO-Übereinkommen 
völkerrechtliche Verträge zwischen den Mitgliedstaaten, die nach ihrer 
Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten für diese bindend werden und sie 
völkerrechtlich verpflichten.” (Emmerich-Fritsche 2007, 786).

5| Für die Verletzung von Gewerkschaftsrechten und der Koalitionsfreiheit ist 
in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) seit 1950 ein Sonderverfahren („Special Machinery for Exami-
ning Allegations of Trade Union Rights”) in Kraft (vgl. Köhler 1991, S. 
345). Sanktionen gegen ein Mitgliedsland hat die ILO bisher nur in einem 
Fall ausgesprochen (1999 gegen Myanmar [Birma]; von Andreae 2004, 
144).

6| Das gesamte siebte Kapitel des UN-Berichts kann als Generalabrechnung 
mit dem libertären Washington Consesus gelesen werden und als eine 
Hinwendung zu den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Empfehlungen  
der ILO.

7| Islam war bei der ILO unter anderem Direktor der Abteilung Beschäfti-
gungsstrategie und hat die Grundlagen der Globalen Beschäftigungsa-
genda nachhaltig mitgeprägt. Zudem finden sich ausdrückliche Bezüge auf 
den „Tugendkreis” im Bericht des Generaldirektors 2003 „Arbeit als Weg 
aus der Armut”, sowie dem Bericht an die 99.IAK 2008 Qualifikationen  
für mehr Produktivität, Beschäftigungswachstum und Entwicklung.

8| Islam diskutiert einige Wachstumsdeterminanten nicht, die aber bei der 
ILO an verschieden Stellen Erwähnung finden, wie z. B. Rationalisierungen 
durch technischen Fortschritt oder Veränderungen im Arbeitskräftean gebot.
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9| Eine Ausnahme bildet die internationale Handelsschifffahrt (vgl. Seng-
haas-Knobloch 2004, S. 154-155).

10| Nimmt man fünf Säulen einer Weltordnungspolitik an (Messner und 
Nuscheler 1996, 10), kommt der ILO die primäre Gestaltung der Weltso-
zialordnung zu, wobei Interdependenzen zur Welthandelsordnung, zur 
Weltwährungs- und Finanzordnung, zur internationalen Wettbewerbsord-
nung und einer Weltumweltordnung bestehen.

11| Bekannt und treffend ist die Elefanten-Metapher der Ökonomin Joan 
Robinson: „I cannot define an elephant, but I know one when I see it” 
(Robinson 1962, 2). Ähnlich verhält es sich mit dem Entwicklungsbegriff.

12| Eine ausführliche Auseinandersetzung der ILO-Programmatik mit dem 
Fähigkeiten-Ansatz findet sich in Amartya Sens Rede vor der 87. IAK  
(Sen 1999).

13| Während beispielsweise für die Modernisierungstheorien der Markt das 
theorieleitende Axiom ist, wird in den Dependenztheorien marxistischer 
Prägung der Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit zum Grund-
satz. Ökologischen Theorien hingegen, die den Ansatz der Nachhaltigkeit 
verfolgen, liegen unter anderem die beiden Hauptsätze der Thermodyna-
mik (Energieerhaltungssatz und Entropiegesetz) zugrunde Hennings 2009, 
62, 101, 169.

14| Jüngere Ansätze versuchen die beiden Zieldimensionen im Konzept des 
„sozialen Wachstums” auch sprachlich zusammenzubringen. Der Versuch 
„zentrale Begriffe” der Ökonomie „neu zu definieren” (so etwa der Versuch 
der Friedrich-Ebert-Stiftung 2011, 12) ist aber für den dominierenden 
Wachstums- und Entwicklungsdiskurs wenig anschlussfähig.

15| Man wird der Hochschätzung des Begriffs der produktiven Beschäftigung 
der ILO durchaus gerecht, wenn man ihm mit Erich Fromms Verständnis 
von Produktivität als einer „Charakter-Orientierung” begegnet: „Der 
produktive Mensch erweckt alles zum Leben, was er berührt. Er gibt 
seinen eigenen Fähigkeiten Leben und schenkt anderen Menschen und 
Dingen Leben” (Fromm 2010, 114). Vgl. zur sinnstiftenden und damit 
normativen Dimension der Arbeit auch den Beitrag von Matthias Zimmer 
in diesem Band.

16| Ulrich greift in seiner späteren Konzeption der Arbeitspolitik den von 
Alexander Rüstow geprägten Begriff der Vitalpolitik auf und stellt diese, 
auf die „Lebensdienlichkeit” abzielende Politik, prioritär vor eine arbeits-
marktpolitische Wettbewerbspolitik (Ulrich 2000, 14).

17| Gängiger ist der Terminus der internationalen Arbeitsregulierung (z. B. 
Senghaas-Knobloch et al. 2003; Dombois et al. 2004). Hier wird jedoch 
vorgeschlagen, diesen zugunsten des Begriffs der internationalen Arbeits-
politik nur in einem engen arbeitsmarktbezogenen Kontext zu verwenden. 
Denn der Begriff der Regulierung meint zuerst „direkte Eingriffe des 
Staates in Marktabläufe und die staatliche Beeinflussung des Verhaltens 
von Unternehmen durch Vorschriften zur Erreichung bestimmter, im 
allgemeinen Interesse stehender Ziele” (Pollert et al. 2009), während der 
Politikbegriff „jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung sowie die 
Durchsetzung von Forderungen und Zielen, sei es in privaten oder öffent-
lichen Bereichen [bezeichnet]” (Schubert und Klein 2006) beziehungs-
weise alle „auf die Gestaltung des Gemeinwesens bezogenen Handlungen 
der Bürger und ihrer Repräsentanten” beinhaltet (Weber-Fas 2008, 219; 
für eine umfassende Begriffsdiskussion von Politik beziehungsweise dem 
„Politischen” siehe zum Beispiel Berg-Schlosser und Stammen 2003, 
22–33).

18| Diese Begriffsbestimmung orientiert sich bewusst an Vorstellungen „guter 
Arbeit” und weist damit über das im deutschen Sprachgebrauch verbrei-
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tete Verständnis von „menschenwürdiger Arbeit” hinaus. Im Englischen 
könnte also durchaus „decent work” verwendet werden (vgl. Markus 
Demele in diesem Buch). Diese Wahl der Begrifflichkeiten orientiert sich 
an der Unterscheidung von „menschenwürdiger, gerechter und guter 
Arbeit” in der Studie Verlagerung von Arbeitsplätzen – Entwicklungschan-
cen und Menschenwürde (Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirch-
liche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz 2008, 45).

19| Die Terminologie ist im arbeitswissenschaftlichen Diskurs uneinheitlich. 
Während zum Beispiel Ishikawa die Trias Informationsaustausch, Konsul-
tationen und Verhandlungen ausmacht (Ishikawa 2003, 3), weist sie zu 
Recht auf die verbreitete Rede von „policy concertation” hin. Dies meint 
bisweilen synonym den Sozialdialog oder auch den Prozess, im Dialog zu 
einer gemeinsamen Übereinkunft zu gelangen (Alvarez 1994, 351). Für 
Anne Trebilcock stellt „social concertation” die Höchstform des Sozialdia-
logs dar, wobei „employers’, workers’ representatives and governments 
have developed a reflex for acting in a concerted multifaceted manner to 
address all major national economic and social policy issues by seeking 
consensus” (Trebilcock 1994, 4). In Deutschland ist der Begriff der 
Konzentration als „Absprache zum Zweck eines gemeinsamen, abge-
stimmten Vorgehens” (Duden) seit dem Austritt der Gewerkschaften 1976 
aus der „konzertierten Aktion” im Rahmen des Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetzes von 1967 jedoch kaum noch gebräuchlich (vgl. Schubert 
und Klein 2006).

20| Peter Ulrich schlägt selbst mit Blick auf die politisch und wirtschaftlich 
stabile Schweiz die Etablierung eines „arbeitspolitischen Rates” vor, der 
„pluralistisch mit Bürgern aus allen gesellschaftlichen Erfahrungsbe-
reichen” besetzt, allgemeinwohlorientierte Arbeitspolitiken formuliert – 
wider die „politischen Instanzen und Lobbies, die nur ihre bürgerfernen 
Sonderinteressen verfolgen” (Ulrich 1995, 52).

21| Damit verbunden ist das Problem, dass in der informellen Wirtschaft 
häufig keine trennscharfe Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern, 
Arbeitgebern und Alleinselbständigen möglich ist.

22| Der Begriff des deliberativen Supranationalismus wird meist im Diskurs 
um die Ausprägung einer europäischen Form des Regierens verwendet 
(vgl. Eriksen 1999; Barnard und Deakon 2002, 144).

23| Als Beispiel aus der Menge der kritischen Publikationen zur Verteilung der 
Stimmrechte in Weltbank und IWF siehe Köss (2003, 126). Gegenwärtig 
zeichnet sich aber eine Reform des Modus der Stimmrechtsverteilung 
durch den IWF-Exekutivrat ab.

24| Einer der wenigen Autoren, der diesen Verfassungsartikel vorsichtig 
kritisch diskutiert ist Victor-Yves Ghebali (Ghebali 1989, 144-146, 177, 
180, 192, 197). Emmerich-Fritsche stellt fest, dass diese Besetzung 
„entgegen dem grundsätzlichen Gleichheitsgrundsatz” der ILO stehe 
(Emmerich-Fritsche 2007, 781).

25| China hat bisher das Übereinkommen Nr. 87 zur Vereinigungsfreiheit und 
Schutz des Vereinigungsrechtes, das Übereinkommen Nr. 98 zur Vereini-
gungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen, das Übereinkommen  
Nr. 29 zur Zwangsarbeit sowie das Übereinkommen Nr. 105 zur Abschaf-
fung der Zwangsarbeit nicht ratifiziert. Brasilien hat das Übereinkommen 
Nr. 87 nicht ratifiziert. Indien hat die Übereinkommen Nr. 87 und Nr. 98 
sowie das Übereinkommen Nr. 138 zum Mindestalter und das Überein-
kommen Nr. 182 zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit nicht ratifiziert.

26| Zum dreistufigen System der Konsultativstatus siehe International Labour 
Organization (2012).
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27| Siehe dazu z. B. das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit als Ergänzung des EGV durch 
den Amsterdamer Vertrag (Europäische Union 1997).

28| Der EGMR ist in besonderer Weise beispielhaft für die Überwachung der 
Menschenrechte zuständig, wenn Staaten entweder nicht darauf reagie-
ren, dass das national geltende Recht Individualpersonen in ihren Men-
schenrechten verletzt, sie dem bestehenden Recht nicht ausreichend 
Geltung verschaffen oder den betroffenen Personen nicht ausreichend 
Rechtsschutz gewähren (können).

29| Emmerich-Fritsche sieht darüber hinaus Möglichkeiten, NGOs in Zukunft 
auch als Völkerrechtssubjekte beziehungsweise „globale Rechtssubjekte” 
zu behandeln (Emmerich-Fritsche 2007, 863).

30| Diese Forderung ist völkerrechtlich nur schwer zu erfüllen und die Debatte 
um internationale extraterritoriale Jurisdiktion ist den letzten Jahren einer 
Einigung nicht näher gekommen, aber „erste Tendenzen zur Begründung 
einer umfassenden völkerrechtlichen Bindung von TNU an Menschen-
rechtsbestimmungen lassen sich in Theorie und Praxis erkennen. Unter 
Verweis auf die faktisch bestimmende Stellung der TNU im internationalen 
System oder anhand eines grundsätzlichen Verzichts auf das Konzept der 
Völkerrechtssubjektivität versuchen einige Autoren private Akteure in die 
traditionell Staaten vorbehaltenen Menschenrechtsverpflichtungen einzu-
beziehen. Aber auch die US-amerikanische Rechtssprechung nach dem 
Alien Tort Claims Act macht Private für schwere Verbrechen nach dem 
Völkerrecht unmittelbar haftbar” (Kaleck und Saage-Maaß 2008, 50). 
Verschiedene Autoren sprechen sich dafür aus, Unternehmen den Status 
„partieller Völkerrechtssubjekte” zuzusprechen, womit sie vor internatio-
nalen Gerichten verklagbar wären (Übersicht in Hingst 2001, 156-157). 
Auch Autoren, die Unternehmen die Völkerrechtssubjektivität absprechen 
(z. B. Hailbronner 2007, 178) weisen darauf hin, dass dieser Status nicht 
„pauschal zu beantworten” ist, „da es (derzeit noch) keine unmittelbar 
geltenden Völkerrechtsregeln gibt, durch die multinationalen Unterneh-
men direkte Rechte und Pflichten übertragen werden” (Krajewski 2009, 
18). Angelika Emmerich-Fritsche argumentiert unabhängig von der 
Völkerrechtssubjektivität von MNU, dass die Verbesserung der Menschen-
rechtslage auch Sache der Unternehmen, nicht nur der Staaten ist. 
Unternehmen müssten keine Völkerrechtsubjekte sein, „vielmehr erfolgt 
ihre Bindung schon aus der Verpflichtung, die mit der in allen Kulturen 
anerkannten Verknüpfung von Rechten mit Pflichten verbunden ist” 
(Emmerich-Fritsche 2007, 871). Für sie bestehen Schutzpflichten der 
Unternehmen daher weit über die Kernarbeitsnormen hinaus.

31| Erfordernis für die Klageerhebung wäre notwendigerweise die nationale 
Rechtswegeerschöpfung. Damit wird zum einen die Funktionsfähigkeit des 
neuen Gerichtshofs garantiert, der nicht sogleich mit einer Vielzahl von 
Verfahren konfrontiert wäre, zum anderen bleibt die nationale Souveräni-
tät der Mitgliedsländer gewahrt. Erst wenn der nationale Rechtsweg nicht 
gewährt wird oder dieser inhaltlich nicht die Garantien der Konvention 
erfüllt, wird die Zuständigkeit des Internationalen Arbeitsgerichtshofs 
begründet. 
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